
Dieses Merkblatt ist als zusätzliche Information gedacht ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben; es gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 

Merkblatt zur Europawahl 2024: 

Wahlberechtigung von Auslandsdeutschen 
 

1. Ausübung des Wahlrechts 
Auslandsdeutsche mit Wohnsitz in einem EU-Mitgliedsstaat können ihr Wahlrecht 
entweder auf Antrag in der BRD ausüben oder in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat an der 
Europawahl teilnehmen. 

Auslandsdeutschen mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union steht das 
Wahlrecht zur Europawahl zu, wenn sie 

- entweder nach Vollendung des 14. Lebensjahres mindestens drei Monate 
ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gelebt haben und dieser 
Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt 
oder 

- wenn sie aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit 
den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben 
haben und von ihnen betroffen sind. 

2. Eintragung ins Wählerverzeichnis auf Antrag 
Auslandsdeutsche, die an Europawahlen teilnehmen möchten, müssen vor jeder 
Wahl einen förmlichen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis stellen. 

In Kehl sind nur solche Deutsche ohne Wohnsitz in Deutschland antragsberechtigt, 
die vor ihrem Fortzug ins Ausland zuletzt in Kehl gemeldet waren. 

Personen, die nach wie vor in Kehl gemeldet sind, sich jedoch am Wahltag kurzfristig 
im Ausland aufhalten (Beispiel Urlaub), werden von Amts wegen eingetragen und 
können ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben. 

Der Antrag muss spätestens am 19.05.2024 im Original bei der Stadt Kehl 
eingehen und persönlich und handschriftlich unterschrieben sein!                    

(es ist ausdrücklich keine Einreichung per E-Mail oder Fax möglich) 

Nach Eintragung ins Wählerverzeichnis können Auslandsdeutsche auch eine 
Unterstützungsunterschrift für einen Wahlvorschlag einer Partei oder sonstigen 
politischen Vereinigung leisten (natürlich innerhalb der vorgesehenen Fristen). 

 

Sie haben eine Frage? Die Mitarbeitenden im Wahlamt der Stadt Kehl geben Ihnen gerne 
Auskunft unter wahlen@stadt-kehl.de bzw. Tel. 07851 / 88-1101 bzw. -1105. Das Wahlamt 
finden Sie im Rathaus 1, Rathausplatz 1, 77694 Kehl, Zimmer 205 und 206. 
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